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1633 Dezember [ 27 . / ] 17 . A

SCHREIBEN DER ZU AARAU AN DER TAGSATZUNG DER NEUGL. ORTE TEILNEH¬
MENDEN TAGSATZUNGSGESANDTENVON BASEL UND SCHAFFHAUSEN
[AN SCHULTHEISS UND RAT VON LUZERN, DEN VORORT DER
KATH. ORTE]

s . EA V 2, 806 a

"Wass Jehr . . . uss Unnser Jüngsthin Vom 24 . November Jn namen Unnser Herren

JJnnd Obern [ gemeint Bürgermeister und Rat von Basel resp . Schaffhausen ] Von

hinnen uss an die Abgangnes schriben ( nach deme sie es angebürender Ortthen

Participiert ) denen ein andtwort erfollgen lassen , dass haben dieselben mit

mehrerem dahin Verstanden , Jhnen were beförderst leidt dass die bewüsste Unge-

lägenheit in besuchung dess Tags Zu Frauwenfeldt [ Tagsatzung der den Thurgau

reg . Orte zusammen mit den am Hochgericht mitbeteiligten Orten BE , FR , SO]

Vorgefallen JJnnd dass Umb sovil destomehr , Willen sy Verhofft , dass die dahin

geschlagne abstraffung der Verargwohnten delinquenten [ Kesselringhandel ] gar

wohl wurde abgeloffen sein . JJnnd willen die ussgeblibene Zwey . . . Orth [ JJri

und JJnterwalden ] entweders wegen dess Von . . . Bern nacher an die abgeloffnen

ernsthafften schryben oder anderer erheblicher JJrsachen wegen sich wohl Zeent-

schuldigen wussen werden , dass man dan nachmahlen die angezogene Turgöwische

abhandlung JJnumbgenglich befurderen solle . Wan dan nach solcher abhandlung,

man JJmbs gemeinen besten Willen ein allgemeine Verthrüwliche JJnderredt anzu¬

stellen für Nöthig erachtete , tragen sye keinen Zwyffel dan dass Jedes Orth

darzuo geneigt sein Wurde , JJnd wass solchem allem sonderlich auch von dess

Wachtmeister [ Kilian ] Kesselrings Wegen witer inverlybt etc.

Nun haben wir hieruff Vermög habenden befelchs nicht ermanglet , Vermitelst

gegenwurtiger Von Unnseren . . . Herren Und Oberen diser sach halber Angesäche-

nen Arowischen Conferenz . Eweren und Unnseren G. L . E . [ gemeint Bürgermeister

und Rat resp . Schultheiss und Rat ] beider . . . Stetten Zürich Unnd Bern;

sol [ c ] h [ ?] ewerer U. G. L . E . an unnsere Herren Unnd Oberen abgangne Antwort-

schriben Zue Commmicieren . Unnd die . . . Eydtgnossen alless dessen wass dem

Werckh Nothwendig anhangt , geburrendt Zu erinneren die beschweren sich aber

in : nammen Jhrer Herren unnd Oberen nachmahlen Zum höchsten , dass sy biss in

die Zehen tag von . . . Ury Und Underwalden Zu frauwenfeldt vorsetzlich Weren

abgehalten Und auch Uber ihr beschechenes Thruw yfferiges ansuchen gantz

Keinner Antwordt Warwriben sye ussgebliben , gewurdiget worden , Unnd entschul-
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digen sich daby Ewere Unnd unsere G.L.E. Löblicher Statt Bern hoch dass in
dem durch sye an . . . schwitz abgeloffnen schriben nützit begriffen , dardurch
beyde . . . Orth (dem Badischen [Tag Satzungs]Abscheidt [vom Oktober 1632?] Zu 1
wider ) Zum aussbliben befugsamme Ursach gehabt etc . Und wylen byneben . . . Zü¬
rich undt Bern hie bevor für . . . Kesselring so yfrig Und starckh gethanne er-
suchungen Vermachungen, ProteStationen , Und Rechtsgebott die wider ihne Veryeb-
te harte procedur nicht hinderhalten weniger ihme Zuo Ohnparthyischen Eydt-
gnossischen Rechten Verhelffen mögen, so syen ihre herren Und Obern entliehen
in die gedanckhen geratthen , dass ohn Zweyffenlichen Under disem werckh wass
anders begryffen sein müsse, dahero sy nicht sechen da man in solcher ohngly-
chen meinung schon witers Zue gesagten frauwenfeldt erschinen , Undt die be¬
wusst Judicatur an handts Ze nemmen begehren solte , wie solches alless den
erwuntschten Zu gemeinem Ruhwessen ausslauffenden effect erreichen khönte etc.
daby aber seye ihnen sehr Laydt dass die Sachen Zu einer gefährlichen Weyte-
rung sich anlassen möchten Lieber solches alles Vermitten Und dass geliebte
Vatterlandt in beharlichem friden Unnd Rhuw Standt sechen, darzuo sye dan ihre
herren Unndt Obern sehr geneigt wissen , da Aber Je kheine anderen Mittel bey
solchem fürbas Zuebestehen Übrig sein solten müessen sye die Sachen dem All¬
mächtigen Gott heimbstellen etc . Wan nun wir Uber solche gethane Antwurdt Und
erklärung ein mehreres auch bey beiden . . . Stätten [ Zürich und Bern] selbsten
Zuerhalten nicht gethruwen, byneben aber die Sachen in solcher Unrichtigkheit
ferners Verbliben Zelassen , für dass . . . Vatterlandt Zuo dissen ohne dass ge¬
schwinden Und seltzammen Löüffen eben sehr bedenckhlichen Unndt usserst ge¬
fährlichen befinden . Alss ist Und gelangt an euch U. G.L.E. Jm nammen Unser
herren Unnd Obern Unnser . . . [nochmaliges] ersuchen , die geruchen doch ihnen
die hiebevor von Unns angedeüte gemeine Eidtgnössische Zuosammenkhunfft von
dryzehen Unndt Zuogewandten Ortten , nicht Zu wider sein Ze lassen , sondern
alss die ihres eigenen bekandtnus nach (Jederwylen auf fridt , Ruhw, Unnd Ei-
nigkheit getrachtet solche auch by Übrigen . . . Catholischen Ortten Ze veran-
leytten Und die Sachen durch Jhr sonderbare Fürsichtigkheit . Unnd hoches anse-
hen, by den aussgezogenen . . . Ortthen [gemeint UR, SZ, UW, ZG, die Truppen in
den Thurgau entsandten, ] dahin Ze richten dass so wohl die inn vorigem schri¬
ben Vermelte procedur gegen . . . Kesselring ; auch alless anders , so Zu Ungutem
möchte witeren anlass geben biss dahin , gäntzlichen Jngestelt Verblibe . Neben
deme nun solches den Zuosarmen habenden Pündten Und altem Eidtgnössischem
harkohrmen gemäss, so wirdt ess auch ohn Zwyffel  by so beschaffenen Zitten,
dem allgemeinen Vatterlandt Zuem besten dienen . . . "

HJJ



Mit der nochmaligen Bitte , alles zu einer gütlichen Beilegung des

Streitfalls beizutragen , und dem Ausdrucke der Hoffnung , bald

günstige Antwort zu erhalten , endet das Schreiben.

- Blatt 106V leerKopie AH 4 , 105- 106
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